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Statt oder im Sinne des § 47 FGB mitein
ander verbunden sind, die erwarten las
sen, daß die ehrverletzenden Äußerungen 
nicht weiter verbreitet werden. Das gilt 
auch bei gesellschaftlich anzuerkennender 
Vertrautheit, z. B. Lebenskamerad.

5. Mit dem in Abs. 3 bezeichneten Belei
digen oder Verleumden eines Bürgers we
gen seiner staatlichen oder gesellschaftli
chen Tätigkeit oder wegen seiner Zugehö
rigkeit zu einem staatlichen oder gesell
schaftlichen Organ oder einer gesellschaft
lichen Organisation erfordert das Gesetz 
für diese Tatbestandsalternative ein wei
teres die Schuld charakterisierendes Merk
mal. Hier genügt nicht, daß dem Täter bei 
Ausspruch der herabwürdigenden Äuße
rung die staatliche oder gesellschaftliche 
Tätigkeit oder die Zugehörigkeit des ange
griffenen Bürgers zü einer staatlichen Ein
richtung oder einer gesellschaftlichen Orga

nisation bekannt war oder seine Äußerun
gen sich darauf bezogen haben, vielmehr 
muß das Handeln des Täters von diesen 
Umständen bestimmt gewesen, d. h. gegen 
die von dem Bürger ausgeübte gesellschaft
liche Tätigkeit oder Funktion gerichtet 
sein.
Der Vorsatz muß schließlich auch die Tat
umstände umfassen, welche die Öffentlich
keit charakterisieren, d. h., der Täter muß 
sich bei der Entscheidung zur Tat des Vor- 
liegens eines oder mehrerer dieser Um
stände bewußt sein. Auf die individuelle 
Wertung eines solchen Umstandes kommt 
es dagegen nicht an.

6. Tätlichkeiten werden von § 139 Abs. 3 
StGB dann erfaßt, wenn durch sie die Ge
sundheit oder das körperliche Wohlbefin
den des Geschädigten nicht oder nur ge
ring beeinträchtigt wird (vgl. dazu § 137 
Anm. 5).

§ 140
Beleidigung wegen Zugehörigkeit 

zu einer anderen Nation oder Rasse

Wer einen Menschen wegen seiner Zugehörigkeit zu einem anderen Volk, einer an
deren Nation oder Rasse beleidigt oder verleumdet, wird mit Feiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren, Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel
bestraft.

1. Beleidigungen und Verleumdungen 
sind grundsätzlich als Vergehen zu ver
folgen, wenn sie wegen der Zugehörigkeit 
des Beleidigten zu einem anderen Volk, 
einer anderen Nation oder Rasse begangen 
werden.
§ 140 ist darauf gerichtet, keine Diskrimi
nierung oder Geringschätzung eines Men
schen wegen seiner rassischen, nationalen 
oder Volkszugehörigkeit zuzulassen. Vor 
beleidigenden oder verleumderischen An
griffen werden sowohl Einzelpersonen als 
auch Kollektive geschützt. 2

2. Angriffe wegen staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeit ausländischer Staats
angehöriger bzw. wegen Zugehörigkeit zu

einem ausländischen staatlichen oder gesell
schaftlichen Organ oder einer ausländischen 
gesellschaftlichen Organisation werden nicht 
von §139 Abs. 3 erfaßt, sondern sind als 
Straftaten nach § 140 zu beurteilen. Soweit 
es sich um führende Repräsentanten han
delt, weçden die Angriffe von § 221 erfaßt, 
sofern es sich nicht um ein Verbrechen nach 
§ 109 handelt. Besitzt die Handlung den 
Charakter einer Völker- oder Rassenhetze,

. ist sie nach § 92 zu bestrafen.

3. Fehlt bei einer beleidigenden oder ver
leumderischen Äußerung jede Bezugnahme 
auf die Zugehörigkeit des davon Betrof
fenen zu einem anderen Volk, einer ande
ren Nation oder Rasse, kann nicht § 140,
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	bestraft.



